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fönr.te, ob er fdjon pr nädjfien Delegiertenöerfammluttg zu*
qefaffen merben rnüffe, ba nad) ben borermähnten Seftini*
mutigen beg § 20 bie grift p „Borhergehenben gutachtlichen
Slnträgen" ber ©eftioneu p ïurg erfdjeint, bat bod) ber

3entraloorftanb befdjloffen, biefen üor ©nbe SIpril eingereichten
Eintrag 23afel in bie Draftanbenlifte aufzunehmen, eg ber

DelegiertenBerfammlung überiaffenb, ob fie in bie Vehanb*
lung biefeg DraftanbmnS eintreten inoEe.

SBir laben nun bie ©eftionen ein, biefe non 23afel Bor*

geflogene Slbänberung ber 2Ba£)Iart beë 3entralBorftanbe§
31t prüfen. 23or aEem mögen fie ermägen, ob eg thunlich
unb für bag gefamte Vereingleben erfpriefelidö fei, einzelnen
©eftionen 3Sorpg§rect)tc zu gemäbren, inbem itjnen eine

birefte Vertretung im gentraloorftanb eingeräumt unb gleich*
geitig bag freie SBablredjt ber DelegiertenBerfammlung felbft
mefentlid) eingefcfjränft mürbe. Sollten, obfepon nn§ baoon
nichts befannt ift, ähnliche SSereinSorganifationen mie bie

nnferige eine berartige ÏBafilart be8 Vorftanbeg bereits ein»

geführt haben, fo märe eg ermünfdjt, bie bamit gemachten
praftifcfien ©rfaljrungen zu oernebmen.

2Bir glaubten unb Derpftiditet, biefe im 3eutraloorftanb
geltenb gemalten Vetnerfungen zugleich mit ber Sunbgebung
beS StntrageS söafel zu äußern unb laben nun bie ©eftionen
ein, entfprechenb ben §§ 19 unb 20 ber (Statuten ifjrc bieS»

bezüglichen Slnfiditen mögiidhft frühzeitig mitzuteilen, bamit
ber 3entralüorftanb biefelben noch öor ber Delegierienoer*
famntlung prüfen unb gemäß § 9 ber Statuten begutachten
fann.

** *
Um zu üerhüten, baß bie DelegiertenBerfammlung mit

auf fofortige Vefcplufefaffung gerichteten Slnträgen behelligt
merbe, beren Vorprüfung in röegiefjung auf Vereinbarfeit mit
ben Statuten ec. nicht möglich märe, hat ber 3entraloorftanb
befcßloffen, nur fotehe mit Porliegenben Draftanbett nicht, in
Verbinbnng fiehenbe Slnträge gugulaffen, toelcbe minbefteüs
Bier 2Bod)en Bor ber DelegiertenBerfammlung ben ©eftionen

zur Kenntnis gebracht merben fönnen. SBir erfucheu beShalb
bie ©eftionen unb beren SRitglieber, alle Slnträge ung fpäteftenS
big jum 31. SRai mit furzer Vegrünbung einfenben zu toollen.

** *
Vei biefem Slnlaffe haben mir noch mitzuteilen, baß bie

Slufnafpte beg Scpmeiger. VuchbinbermeifteroereinS (oergl.
Sreigfchreiben Sto. 137) ohne ©infpraeße erfolgt ift. SBir

heißen bie neue ©eftion befteng millfommen.
3)ïit freunbeibgenöffifdjem ©ruß

g ü r ben 3 entralüorftanb:
®er ^îrâfibent :

3». 3. Stößel.
®er ©efretär :

Söcritcr Jlrebö.

Programm für bie jtoeite fcfjiueifci-. 2lu8jteKung
prämierter Seprliugèarbetteit iit (Senf 1896.

Vom UentraPVorftanb be§ @d)tDetgertfd)en ©eroerbeüereinS
genehmigt ben SO. Slpril 1894.

1. 3®ed. Die SlugfteUung bezroeeft, eine Bergleicßenbe

Ueberfidjt über ben gegenmärtigen ©taub unb bie Drganifation
beg Sehrlinggprüfunggmefeng unb bie in ben oerfchiebenen
(Semerben erzielten Seiftungen ju gelohnten, aEfäEige Süden
unb SRängel zu erfennen, ein berbefferteg unb gleichmäßigere»

Vrüfunggoerfahren anzubahnen, für bie gnftitntion felbft
Vropaganba fpegiel in ber romanifthen Sd^meig zu machen

unb überhaupt anregenb ur.b förbernb auf bie beteiligten
streife btnpmirfen.

2. Drganifation. 2Rit ber Vorbereitung unb Seitung
ber SlugfteUung mirb ein Drganifationgfomitee betraut, bag

im ©innerftänbnig mit bem ©chroeizerifchen gnbuftriebepar*
tement unb bent 3entralfomitee ber SanbeêauêfieEung Born

3entraI=Vorftanb bes Sdfmeigerifchen ©emerbeoereing gemählt
mirb.

©ine tiom 3entraloorftanb gemählte Sommiffion Bon
SacpBerftänbigen hat über bag ©rgebnig ber SlngfteEnng
einen Vericht zu erftatten unb ebentuett Slnträge über bie
alg notmenbig befunbeneu ©rgänznngen unb Verbefferungen
in ber Drganifation ber Sehrlinggprüfungen einzubringen.

3. Umfang, ©ämtliche Vrüfunggfreife, meldte auf bie

Unterftüßung beg Vunbcg bezm. beg Scpmetgerifdhen ©e*
merbeBereing Slnfpruch machen, finb zur Vefdjicfung ber Slug*

ftellung Berpflidjiet.
3ur Slitsfiellmtg merben in Slugficht genommen:
a) gm grühfahr 1896 burdl hefte Stolen auggezeichnete

Prüfungsarbeiten, unb zutar fomohl bie fßrobeftücfe alg bie

in ber praftifchen Prüfung gefertigten Slrbeitgproben. Qnbeffen
fann bag Drganifationgfomitee zu jfeber 3eit bie nötigen
©infthränfungen treffen.

b) Sie zu ben Prüfungsarbeiten gehörigen anfälligen
Veilagen, mie j. V. 3hd)nuttgen, SRobeEe, Vefcßreibuttgen,
Vreigheredtnungen u. f. ro.

c) Die bei ber Prüfung in ben ©chulfächern gelieferten
fdtrtftlidtett Slrbeiten (3eid)iiungen, Stuffähe, ^Rechnungen)

fämtlidter Vrüfunggteilnehmer.
d) Die Slnmelbfcßeine ber Seßrlinge unb prüfuugSbefunbe

ber gaeß* unb ©cßulepperten.
e) Die fReglemente, .Drndfachen unb gormulare rc.,

meldte feitenS ber 3entralleitung ober ber einzelnen Vrü*
fnngefreife zur Vermenbung gelangen.

lieber bie 3"laffung aller angemelbeten Dbfefte entfeßei*
bet bag Drganifationgfomitee enbgültig.

Slugjeibhnungen merben nicht erteilt.
©in ©peztalfatalog foil angeben : Stummer unb Slrt jebeS

©egettfianbeg, bie Stamen beg Sehrlingg, beg Sehrmeifterg
unb Prüfungefreifes.

lieber bie 3ulaffung anberer SlugfieEer nnb biegbezügliche

Vebinguugen entfdteibet ber 3^utralPorftanb beg ©chmeizer.
©emerbeoereing auf ben Slntrag beg Drganifaiiongfomiteeg.

4. Crt unb 3eit. Slngftellung bilbet eine Slb*

teilung ber ©ruppe XVIII ber Sanbegaugftettung in ©enf
unb foE momöglich mit berfelben eröffnet unb gefchtoffen
merben.

5. gitt an zielleg. gür bie SlugfteUung prämierter
SehrlingSarbeiten mirb feitt befonbereS ©intrittggelb erhoben.

Die SRütel zu ihrer Durchführung merben beftritten aug
ben Veiträgen Bon Veßörben, bem ©pezialfrebit beg ©ib*
genöffifdten gnbuftriebepartementg für bie Sehrlinggprüfungen,
einem ergänzenben 3ufdjuß beg ©eßmeizer. ©emerbeoereing

unb allfälliger meiterer mitbeteiligten Veßörben ober Vereine.
©anz befonbere gatte Borbehalten, finb alle Soften für

Verpadttngen burd) bett SiuSfteüer ober burch bie ©eftion,
ber er angehört, zu tragen. Dagegen fallen bie Soffen für
Slnfftellung, Slugftaitung unb SBegräumung, fomie ber Ver*
fichernng ber SluSftellungSgegeuftänbe gegen getterfchaben,
ade gradjten für §in= unb §erirangport (ab Vahnhof beg

Slbfenbunggorteg), fomie Vefcßäbigungen, Verlufte 2C. zu
Saften ber SIuSfteKungSfaffe. Unter aEen Umftänben merben

aber ©ntfehäbigungen leßterer Slrt nur bann geleiftet, roettn

ber SiuSfteüer aüe Vorfdiriften über Verpad'ung, Slbreffieren,

©tiqnettieren, ©pebieren, über V"täangaben u. f. m. pünft*
lieh erfüüt hat-

6. Verfanf ttnblRüdzug ber ©egenfiänbe. Dag
Drganifationgfomitee mirb für ben Verfanf aEer afg Oer*

fäuflicE) erflärten unb richtig getoerteten SlugfteEungggegen*

ftänbe nach SRöglidlfeit beforgt fein unb ben ©rlög bem

©igentümer fpefen* unb fofienfrei übermitteln, mogegett bie

Sofien für fRücitrangport ber' oerfauften ©egenftänbe bem

Verfäufer bezm. Säufer zur Saft faEen.j
Vor ©chluß ber SlusfteEung prämierter SehrlingSarbeiten

bürfen feine ©egenftänbe ohne ©inmiEigung beg Drgani*
fationg=Somiteeg zurüdgezogen merben. Die Stüdfenbung
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könnte, ob er schon zur nächsten Delegiertenöersammlung zu-
gelassen werden müsse, da nach den vorerwähnten Bestim-
mungen des H 20 die Frist zu „vorhergehenden gutachtlichen
Anträgen" der Sektionen zu kurz erscheint, hat doch der

Zeinralvorstand beschlossen, diesen vor Ende April eingereichten
Antrag Basel in die Traktandenliste aufzunehmen, es der

Delegiertenversammlung überlassend, ob sie in die BeHand-
lung dieses Traktandums eintreten wolle.

Wir laden nun die Sektionen ein, diese von Basel vor-
geschlagene Abänderung der Wahlart des Zentralvorstandes
zu prüfen. Vor allem mögen sie erwägen, ob es thunlich
und für das gesamte Vereinsleben ersprießlich sei, einzelnen
Sektionen Vorzugsrechte zu gewähren, indem ihnen eine

direkte Vertretung im Zentralvorstand eingeräumt und gleich-
zeitig das freie Wahlrecht der Delegiertenversammlung selbst

wesentlich eingeschränkt würde. Sollten, obschon uns davon
nichts bekannt ist, ähnliche Vereinsorganisationen wie die

unselige eine derartige Wahlart des Vorstandes bereits ein-

geführt haben, so wäre es erwünscht, die damit gemachten
praktischen Erfahrungen zu vernehmen.

Wir glaubten uns verpflichtet, diese im Zentralvorstand
geltend gemachten Bemerkungen zugleich mit der Kundgebung
des Antrages Basel zu äußern und laden nun die Sektionen
ein, entsprechend den 19 und 20 der Statuten ihre dies-

bezüglichen Ansichten möglichst frühzeitig mitzuteilen, damit
der Zentralvorstand dieselben noch vor der Delegiertenver-
sammlung prüfen und gemäß Z 9 der Statuten begutachten
kann.

-i-
5 's-

Um zu verhüten, daß die Delegiertenversammlung mit
aus sofortige Beschlußfassung gerichteten Anträgen behelligt
werde, deren Vorprüfung in Beziehung auf Vereinbarkeit mit
den Statuten ?c. nicht möglich wäre, hat der Zentralvorstand
beschlossen, nur solche mit vorliegenden Traktanden nicht in
Verbindung stehende Anträge zuzulassen, welche mindesteüs

vier Wochen vor der Delegierienversammlung den Sektionen

zur Kenntnis gebracht werden können. Wir ersuchen deshalb
die Sektionen und deren Mitglieder, alle Anträge uns spätestens

bis zum 31. Mai mit kurzer Begründung einsenden zu wollen.
-i-

-i- H

Bei diesem Anlasse haben wir noch mitzuteilen, daß die

Aufnahme des Schweizer. Buchbindermeistervereins (vergl.
Kreisschreiben No. 137) ohne Einsprache erfolgt ist. Wir
heißen die neue Sektion bestens willkommen.

Mit frenndeidgenössischem Gruß

Für den Zentralvorstand:
Der Präsident:

Dr. I. Stößel.
Der Sekretär:

Werner Krebs

Programm für die zweite schweizer. Ausstellung
prämierter Lehrlingsarbeiten in Gens 1896.

Nom Zentral-Norstand des Schweizerischen GewerbevereinZ
genehmigt den 3». April 1894.

1. Zweck. Die Ausstellung bezweckt, eine vergleichende

Uebersicht über den gegenwärtigen Stand und die Organisation
des Lehrlingsprüfungswesens und die in den verschiedenen

Gewerben erzielten Leistungen zu gewinnen, allfällige Lücken

und Mängel zu erkennen, ein verbessertes und gleichmäßigeres

Prüfungsverfahren anzubahnen, für die Institution selbst

Propaganda speziel in der romanischen Schweiz zu machen

und überhaupt anregend und fördernd auf die beteiligten
Kreise hinzuwirken.

2. Organisation. Mit der Vorbereitung und Leitung
der Ausstellung wird ein Organisations-Komitee betraut, das

im Einverständnis mit dem Schweizerischen Jndustriedepar-
tement und dem Zentral-Komitee der Landesausstellung vom

Zentral-Vorstand des schweizerischen Gewerbevereins gewählt
wird.

Eins vom Zentralvorstand gewählte Kommission von
Sachverständigen hat über das Ergebnis der Ausstellung
einen Bericht zu erstatten und eventuell Anträge über die
als notwendig befundenen Ergänzungen und Verbesserungen
in der Organisation der Lehrlingsprüfungen einzubringen.

3. Umfang. Sämtliche Prüfungskreise, welche auf die

Unterstützung des Bundes bezw. des Schweizerischen Ge-
Werbevereins Anspruch machen, sind zur Beschickung der Aus-
stellung verpflichtet.

Zur Ausstellung werden in Aussicht genommen:
a) Im Frühjahr 1890 durch beste Noten ausgezeichnete

Prüfungsarbeiten, und zwar sowohl die Probestücke als die

in der praktischen Prüfung gefertigten Arbeitsproben. Indessen
kann das Organisationskomitee zu jeder Zeit die nötigen
Einschränkungen treffen.

b) Die zu den Prüfungsarbeiten gehörigen allfälligen
Beilagen, wie z. B. Zeichnungen, Modelle, Beschreibungen,
Preisberechnungen n. s. w.

o) Die bei der Prüfung in den Schulfächern gelieferten
schriftlichen Arbeiten (Zeichnungen, Aufsätze, Rechnungen)
sämtlicher Prüfungsteilnehmer.

ci) Die Anmeldscheine der Lehrlinge und Prüfungsbefunde
der Fach- und Schulexperten.

s) Die Reglements, .Drucksachen und Formulare w.,
welche seitens der Zentralleitnng oder der einzelnen Prü-
fungskreise zur Verwendung gelangen.

Ueber die Zulassung aller angemeldeten Objekte entschei-
det das Organisations-Komitee endgültig.

Auszeichnungen werden nicht erteilt.
Ein Spezialkatalog soll angeben: Nummer und Art jedes

Gegenstandes, die Nanien des Lehrlings, des Lehrmeisters
und Prüfungskreises.

lieber die Zulassung anderer Aussteller und diesbezügliche

Bedingungen entscheidet der Zentralvorstand des Schweizer.
GewerbevereinS auf den Antrag des Organisations-Komitees.

4. Ort und Zeit. Die Ausstellung bildet eine Ab-
teilung der Gruppe XVIII der Landesausstellung in Genf
und soll womöglich mit derselben eröffnet und geschlossen

werden.
5. Finanzielles. Für die Ausstellung prämierter

LehrlingSarbeiten wird kein besonderes Eintrittsgeld erhoben.
Die Mittel zu ihrer Durchführung werden bestritten aus

den Beiträgen von Behörden, dem Spezialkredit des Eid-
genössischen Jndustriedepartements für die Lehrlingsprüfungen,
einem ergänzenden Zuschuß deS Schweizer. Gewerbevereins
und allfälliger weiterer mitbeteiligten Behörden oder Vereine.

Ganz besondere Fälle vorbehalten, sind alle Kosten für
Verpackungen durch den Aussteller oder durch die Sektion,
der er angehört, zu tragen. Dagegen fallen die Kosten für
Aufstellung, Ausstattung und Wegräumung, sowie der Ver-
sicherung der Ausstellungsgegenstände gegen Feuerschaden,

alle Frachten für Hin- und Hertransport (ab Bahnhof des

Absendungsortes), sowie Beschädigungen, Verluste zc. zu
Lasten der Ausstellungskasse. Unter allen Umständen werden

aber Entschädigungen letzterer Art nur dann geleistet, wenn
der Aussteller alle Vorschriften über Verpackung, Adressieren,

Etiquettieren, Spedieren, über Preisangaben u. s. w. pünkt-
lich erfüllt hat.

6. Verkauf und Rückzug der Gegenstände. Das
Organisations-Komitee wird für den Verkauf aller als ver-

käuflich erklärten und richtig gewetteten Ausstellungsgegen-
stände nach Möglichkeit besorgt sein und den Erlös dem

Eigentümer spesen- und kostenfrei übermitteln, wogegen die

Kosten für Rücktransport der' verkauften Gegenstände dem

Verkäufer bezw. Käufer zur Last fallens
Vor Schluß der Ausstellung prämierter Lehrlingsarbeiten

dürfen keine Gegenstände ohne Einwilligung des Organi-
sations-Komitees zurückgezogen werden. Die Rücksendung
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aller Dbjeîte ïjat fofort nad) ©cglufe ber AuSfteEung p
beginnen.

7. Sefoitbere SSorf dj rift en. Sie nähern Seftim»

mungen betreffenb Anmeïbung unb 3ulaffung, 2SerpadEung,

SranSpcrt unb SnftaEation ber AuSfteüungSgegenftänbe, bie

Aufftdjt unb Serwaltung 2c. werben, unter Sorbegalt ber

©enegmigung burd) ben leitenben AuSfcgufe, burcg baS Dr»
ganifationS»èomitee im ©tnüerftänbnis mit ben AuSfteiïungS»
begorben feftgefteUt.

SaSfelbe bat bem 3entralDorftanb bis ©nbe 1895 ein

betaiEierteS Subget unb bis ©nbe 1896 S9ericE>t unb Se<h=

nung Dorzulegen.

SMantôtoefen.
Sic Selegiertcubcrfamralung beâ Sentralberbanbeâ

bcê äürdjertfcbcit ©cwerbeuereinö nom 10. DJÎai nagnt ben

aEgemeinen ©treiffituattonsbecidgt entgegen. ©S würbe ton»

ftatiert, bafe ber äMerftreif erfolglos Derlaufen fei unb baff
ber Söorftanb eir.e ©ingabe an bie Regierung unb an ben

©tabtrat gemalt babe, eS möchten gegen bie fid) in jiingfter
3eit inehrenben Ausbreitungen fdbjärfere ißolizeimaferegeln
angewenbet Werben. Siefe ©ingabe wirb fanfiioniert unb
befdjloffen, je nach bem Sefcgeib eine delegierten» ober eine

aflgemeine SÊîeifterberfammlung sur weitem Sefdjlufefaffung
einzuberufen. Sie ftreifenben ©direinerarbeiter haben ©tabt»
präfibent fßeftalojji um eine aEfäüige ©chlicgtung ange»
gangen.

guttt Bürger Sdjrcinerftreiï. Stan fdjreibt ber „31.3-3-"
Zur ©garafteriftif beS gegenwärtigen ©d^reinerftreiCS : fjür
unfer 3ürc£)er ißublitum mag folgenbeS ©djreinerftüdlein
einiges 3ntereffe haben. ©in 68jägriger 3ürcger Sürger,
Sobenleger, ift infolge beS ©djreinerftreifS ohne Sefcgäftigung;
ein fo alter Stann bat eS natürlich boppelt fdjwer, in folder
3eit Arbeit ju befommen, wenn er and) nod) fo gern arbeiten
würbe. Sun machte ihm biefer Sage ein ftreifenber Schreiner
(Seutfdjer) folgenbeS lodenbe Anerbieten : Sgr lafet Such
bei einem Schreiner pm Schein als Arbeiter einfteüen ; bann
fommen wir unb holen Such bon ber Arbeit weg unb geben
®ud) alle Samstage 11 2fr. aus ber ©treiffaffe. Safür
müfet 3hr aber p uns halten unb in ben Sßerfftätten herum»
gehen unb bie arbeitenben ©d^weiger pm Streifen überreben.
Senn es macht üiel mehr ©ffeft, wenn fo ein alter ©djweizer
Arbeiter in grauen Haaren p feinen SanbSleuten fommt
unb fie überrebet, als wenn junge Seutfcge bieS thun. —
Ser wadere 3«rd^er aber entgegnete: Unb wenn 3hr mir
50 granlen zagten würbet, fo Iaffe ich und) p einem folchen
©algengefdjäft nicht laufen. Sieber barben! Slaft mir ben
Hobel auS!

Ser Hanbwcrïer» uttb ©ewerbeberetn ber ©tabt Sperrt
hatte in feiner Serfammlung oom 7. bS. fich mit ber ©in»
führnng ber gewerblichen © h i e b S g e r i dj t e §u be»

faffen. Ser ©emeinberat erliefe nämlich ein Sreisfdjreiben,
in welchem fich bie intereffierten SerufSleute, Steifter unb
Arbeiter, erllären füllten, ob fie bie gewerblichen ©chiebS»
geridjte in ber ©tabt Sern einführen wollen ober nicht,
©roferat ©igerift referierte namens einer fünfgliebrigen Sont»
miffton (2 Steifter, 2 Arbeiter unb £>err Slom, Sireftor beS
fantonalen ©ewerbemufeumS). Ser Hanbwerfer» unb ©ewerbe»
öerein hatte leinen ©runb, bie gewerblichen ©cgiebSgericgte
Don ber §anb p weifen, nachbem er biefelben über ein
Sierteljagrgunbert gewünfeht. ©S würbe bager einftimmig
in ber ©ingabe an ben ©emeinberat bie ©inführung gewünfeht.
Hr. Slom machte eine SufammenfteHung Don fediS ©ruppen,
welche folgenbe Serufe unb ©ewerbe in fich fdjliefet:

1. ©ruppe: SaprungS» uub ©enufemiitel (djemifche 3n=
bnfirie), SBirtfdjaftSwefen.

2. ©ruppe: Septilinbuftrie (Setleibung unb fßufe).
3. ©ruppe: ©rbarbeiten unb Hocgbau.
4. ©rnppe: Holzbearbeitung.

5. ©ruppe: StetaEbearbeitung.
6. ©ruppe: Sapierinbuftrie (graphifdfe ©ewerbe).

@S foil noch eine ©ruppe für baS SranSport» unb Ser»
lehrSWefen, fowie für ben Hanbel gefdfaffen werben.

Sie britte ffrage beS genteinberätlidjen ItreiSfcgreibenS
würbe bahin beantwortet, eS feien für bie 3. ©ruppe (@rb»
arbeiten unb Hochbau) 20 Seifiger (10 SMfter unb 10
Arbeiter) aufpftellen; für bie übrigen ©rnppen 16 Seifiger
(8 SWeifter unb 8 Arbeiter).

Sie Dierte grage betraf bie Sefolbung ber Dbmänner,
beS ©entralfelretärS nnb beffen ©tellDertreterS. SaS Honorar
würbe feftgefefet: Obmann 5 gr., ©entralfelretär 4 3fr.,
Seifiger 2 fjr. pro ©ifeung.

Sie ©ingabe würbe mit bem bernifhen HanbelS» unb
3nbuftrieoerein Dereinbart; in legter Stnnbe münfd)te Ht.
©. fßeplt namens ber DollSmirtfdjaftlidjen Sommiffion beS

©inwohnerbereinS fich ebenfaHS anpfchliefeen, fo bafe ber
©emeinberat bie ©ingabe Don brei Sereinen unterzeichnet
erljält.

Scr ft. gatttfehe ©ewerbeberbattb hat auf bie 21n=

regung beS ©ewerbeDereinS ©i. ©allen hin anläßlich ber

erften Seratung beS H h P o t h e I ar g e f efe e S bie fÇorbe»

rung aufgeteilt, bafe bieStrbeitberSauhanbmerter
in er ft er Sinie burd) hhpothelarifhe Ser»
fhreibung ficher g eft e lit werben tonne. Siefe 3for=

berung würbe in ber erften Sefung beS ©efefeeS nur uttge»
nügenb berüdfichtigt. Ser ©ewerbeberein ©t. ©aiïen hat
baher am 4. b. biefe ffrage neuerbingS befprodjen unb be»

fchloffen, bem tantonalen Serbanbe ein weiteres Sorgehen
im ©inné folgenber zwei Slnträge zu befürworten:

3n Slrt. 26 beS ©ntwurfeS (1. Seratung) ift zttnfchen
Slltnea 1 unb 2 ein Sllinea folgenben SBortlauteS einzu»

fdjieben: Sie gleiche Serechtigung fteht auch ohne urfunb»
ii^en SluSweiS ben Sauunternehmern unb Sauhanbwerlern
für fÇorberungen z«, welche infolge üon Ausführung Don

3tenbauten unb Umbauten entftanben finb. Sie Sormerfung
beS SfanbredjteS unb bie nachfolgenbe ©chulboerfchreibung
barf in biefem fJaHe nur auf baS betreffenbe iSerl famt
3ubehörben erfolgen.

Art. 2, Alinea 1 berfelben Ausgabe foE lauten : ©egen
aEe ©chulbDerfchreibungen fann innert 14 Sagen feit @r=

tanntniS berfelben, ben Sag ber lefeteren nicht gerechnet,
Don benjenigen ©infpradje erhoben werben, welche fid) burth
bie Serpfänbung gefährbet glauben.

iöauwefen itt 3t'tït(l). ®aS ffSreiëgericht zur Seurtetlung
ber für ©rweiterung ber ©a'mmlungS» unb AuSfteEnngS»
lolalitäten im Äünftlergütli eingegangenen Stäne hat
Don ber 3uteilung eines erften Steifes abgefeheu, Weil feines
ber eingegangenen Stojefte unoeränbert ber SünftlergefeE»
fchaft empfohlen werben tonnte, ©in gtoeiter SreiS Don
1000 3fr. ift Hctrn Ardjitelt Httwann Seutlinger, ein britter
Don 600 3fr. H^rn Architeft ®och»Abegg unb ein Honorar
Don 400 fÇr. Herrn Architeft Hermann ©tabler zugefprodjen
Worben. Sie Släne werben bemnächft im .fünfttergut zur
AuSfteEung gelangen.

Ser föati ber Solberbaljn beginnt in ben nächfteu
SBochen. Ser Setrieb wirb im 3'rühiahr 1895 eröffnet.
Sie SeftaurationSgebäube, welche befanntlich an ber 2Balb=

Itfière oberhalb ber jegigeu Solberwirtfchaft planiert werben,
fommen nod) im heurigen Sabre in Sau. Sie Seftauration
wirb innen unb im fÇreien znfammen 2000 Serfonen ©ig»
pläge bieten unb üon einem 5000 ©uabratmeter grofeen

Sarf umgeben fein. Ser Söilbparl, beffen ©rriegtung beftnitio
gefächert ift, wirb 100 3ud)arten grofe unb 3fel§, Söalb,
Siefen, 2Beier unb ©chluchten umfaffen, alfo DorauSfichtlich
feljr romantifch werben. Als Serrain für baS Hotel, beffen
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aller Objekte hat sofort nach Schluß der Ausstellung zu

beginnen.
7. Besondere Vorschriften. Die nähern Bestim-

mungen betreffend Anmeldung und Zulassung, Verpackung,

Transport und Installation der Ausstellungsgegenstände, die

Aufsicht und Verwaltung rc. werden, unter Vorbehalt der

Genehmigung durch den leitenden Ausschuß, durch das Or-
ganisations-Komitee im Einverständnis mit den Ausstellungs-
behörden festgestellt.

Dasselbe hat dem Zentralvorstand bis Ende 1895 ein

detailliertes Budget und bis Ende 1896 Bericht und Rech-

nung vorzulegen.

Verbandswesen.
Tie Delegiertcnvcrsammlung des Zentralverbandes

des zürcherischcn Gcwerbcvereins vom 10. Mai nahm den

allgemeinen Streiksituationsbericht entgegen. Es wurde kon-

statiert, daß der Malerstreik erfolglos verlaufen sei und daß
der Vorstand eine Eingabe an die Regierung und an den

Stadtrat gemacht habe, es möchten gegen die sich in jüngster
Zeit mehrenden Ausschreilungen schärfere Polizeimaßregeln
angewendet werden. Diese Eingabe wird sanktioniert und
beschlossen, je nach dem Bescheid eine Delegierten- oder eine

allgemeine Meisterversammlung zur weitem Beschlußfassung
einzuberufen. Die streikenden Schreinerarbeiter haben Stadt-
Präsident Pestalozzi um eine allfällige Schlichtung ange-
gangen.

Zum Zürcher Schreinerstreik. Man schreibt der „N.Z.Z."
zur Charakteristik des gegenwärtigen Schreinerstreiks: Für
unser Zürcher Publikum mag folgendes Schreinerstücklein
einiges Interesse haben. Ein 68jähriger Zürcher Bürger,
Bodenleger, ist infolge des Schreinerstreiks ohne Beschäftigung;
ein so alter Mann hat es natürlich doppelt schwer, in solcher
Zeit Arbeit zu bekommen, wenn er auch noch so gern arbeiten
würde. Nun machte ihm dieser Tage ein streikender Schreiner
(Deutscher) folgendes lockende Anerbieten: Ihr laßt Euch
bei einem Schreiner zum Schein als Arbeiter einstellen; dann
kommen wir und holen Euch von der Arbeit weg und geben
Euch alle Samstage 14 Fr. aus der Streikkasse. Dafür
müßt Ihr aber zu uns halten und in den Werkstätten herum-
gehen und die arbeitenden Schweizer zum Streiken überreden.
Denn es macht viel mehr Effekt, wenn so ein alter Schweizer
Arbeiter in grauen Haaren zu seinen Landsleuten kommt
und sie überredet, als wenn junge Deutsche dies thun. —
Der wackere Zürcher aber entgegnete: Und wenn Ihr mir
50 Franken zahlen würdet, so lasse ich mich zu einem solchen
Galgengeschäft nicht kaufen. Lieber darben! Blast mir den
Hobel aus!

Der Handwerker- und Gewerbeverein der Stadt Bern
hatte in seiner Versammlung vom 7. ds. sich mit der Ein-
sührung der gewerblichen Schiedsgerichte zu be-
fassen. Der Gemeinderat erließ nämlich ein Kreisschreiben,
in welchem sich die interessierten Berufsleute, Meister und
Arbeiter, erklären sollten, ob sie die gewerblichen Schieds-
gerichte in der Stadt Bern einführen wollen oder nicht.
Großrat Sigerist referierte namens einer fünfgliedrigen Kom-
mission (2 Meister, 2 Arbeiter und Herr Blom, Direktor des
kantonalen Gewerbemuseums). Der Handwerker- und Gewerbe-
verein halte keinen Grund, die gewerblichen Schiedsgerichte
von der Hand zu weisen, nachdem er dieselben über ein
Vierteljahrhundert gewünscht. Es wurde daher einstimmig
in der Eingabe an den Gemeinderat die Einführung gewünscht.
Hr. Blom machte eine Zusammenstellung von sechs Gruppen,
welche folgende Berufe und Gewerbe in sich schließt:

U Gruppe: Nahrungs- uud Genußmittel (chemische In-
dustrie), Wirtschaftswesen.

2. Gruppe: Textilindustrie (Bekleidung und Putz).
3. Gruppe: Erdarbeiten und Hochbau.
4. Gruppe: Holzbearbeitung.

5. Gruppe: Metallbearbeitung.
6. Gruppe: Papierindustrie (graphische Gewerbe).

Es soll noch eine Gruppe für das Transport- und Ver-
kehrswesen, sowie für den Handel geschaffen werden.

Die dritte Frage des gemeinderätlichen Kreisschreibens
wurde dahin beantwortet, es seien für die 3. Gruppe (Erd-
arbeiten und Hochbau) 20 Beisitzer (10 Meister und 10
Arbeiter) aufzustellen; für die übrigen Gruppen 16 Beisitzer
(8 Meister und 8 Arbeiter).

Die vierte Frage betraf die Besoldung der Obmänner,
des Centralsekretärs und dessen Stellvertreters. Das Honorar
wurde festgesetzt: Obmann 5 Fr., Centralsekretär 4 Fr.,
Beisitzer 2 Fr. pro Sitzung.

Die Eingabe wurde mit dem bernischen Handels- und
Jndustrieverein vereinbart; in letzter Stunde wünschte Hr.
E. Pezolt namens der volkswirtschaftlichen Kommission des

Einwohnervereins sich ebenfalls anzuschließen, so daß der
Gemeinderat die Eingabe von drei Vereinen unterzeichnet
erhält.

Der st. gallische Gewcrbeverband hat auf die An-
regung des Gewerbevereins St. Gallen hin anläßlich der

ersten Beratung des H y p o t h e k ar g e s e tz e s die Förde-
rung aufgestellt, daß dieArbeitderBauhandwerker
in erster Linie durch hypothekarische Ver-
schreibung sicher gestellt werden könne. Diese For-
derung wurde in der ersten Lesung des Gesetzes nur unge-
nügend berücksichtigt. Der Gewerbeverein St. Gallen hat
daher am 4. d. diese Frage neuerdings besprochen und be-

schloffen, dem kantonalen Verbände ein weiteres Vorgehen
im Sinne folgender zwei Anträge zu befürworten:

In Art. 26 des Entwurfes (1. Beratung) ist zwischen
Alinea 1 und 2 ein Alinea folgenden Wortlautes einzu-
schieben: Die gleiche Berechtigung steht auch ohne urkund-
lichen Ausweis den Bauunternehmern und Bauhandwerkern
für Forderungen zu, welche infolge von Ausführung von
Neubauten und Umbauten entstanden sind. Die Vormerkung
des Pfandrechtes uud die nachfolgende Schuldverschreibung
darf in diesem Falle nur auf das betreffende Werk samt
Zubehörden erfolgen.

Art. 2, Alinea 1 derselben Ausgabe soll lauten: Gegen
alle Schuldverschreibungen kann innert 14 Tagen seit Er-
kanntnis derselben, den Tag der letzteren nicht gerechnet,

von denjenigen Einsprache erhoben werden, welche sich durch
die Verpfändung gefährdet glauben.

Vau-Chronik.
Bauwesen in Zürich. Das Preisgericht zur Beurteilung

der für Erweiterung der Sa'mmlungs- und Ausstellungs-
lokalitäten im Künstlergütli eingegangeneu Pläne hat
von der Zuteilung eines ersten Preises abgesehen, weil keines
der eingegangenen Projekte unverändert der Künstlergesell-
schaft empfohlen werden konnte. Ein zweiter Preis von
1000 Fr. ist Herrn Architekt Hermann Reutlinger, ein dritter
von 600 Fr. Herrn Architekt Koch-Abegg und ein Honorar
von 400 Fr. Herrn Architekt Hermann Stadler zugesprochen
worden. Die Pläne werden demnächst im Künstlergut zur
Ausstellung gelangen.

Der Bau der Toldcrbahn beginnt in den nächsten

Wochen. Der Betrieb wird im Frühjahr 1895 eröffnet.
Die Restaurationsgebäude, welche bekanntlich an der Wald-
lisisre oberhalb der jetzigen Dolderwirtschaft planiert werden,
kommen noch im heurigen Jahre in Bau. Die Restauration
wird innen und im Freien zusammen 2000 Personen Sitz-
Plätze bieten und von einem 5000 Quadratmeter großen
Park umgeben sein. Der Wildpark, dessen Errichtung definitiv
gesichert ist, wird 100 Jucharten groß und Fels, Wald,
Wiesen, Weier und Schluchten umfassen, also voraussichtlich
sehr romantisch werden. Als Terrain für das Hotel, dessen
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